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Gemeinsame Erklärung der Kommission und des Europäischen Parlaments 

Die Kommission und das Europäische Parlament nehmen die Lage der Fischerei im Ärmelkanal 

und die von lokalen und regionalen Fischereiakteuren, darunter den Fischerinnen und Fischern, 

geäußerten Bedenken hinsichtlich des Einsatzes von Grundschleppnetzen durch zahlreiche Schiffe 

zur Kenntnis. 

Die Kommission und das Europäische Parlament ermutigen die Interessenträger, eng 

zusammenzuarbeiten und entsprechende Initiativen zu ergreifen, und fordern die Mitgliedstaaten 

auf, gegebenenfalls mit gemeinsamen Empfehlungen nachzufassen. Auf der Grundlage von 

Konsultationen der Interessenträger und einer Bewertung durch die einschlägigen 

wissenschaftlichen Gremien, einschließlich einer Bewertung der sozioökonomischen 

Auswirkungen, wird die Kommission gegebenenfalls Folgemaßnahmen, einschließlich technischer 

Maßnahmen, ergreifen. Dabei wird die Kommission sicherstellen, dass Finanzmittel für 

wissenschaftliche Forschung und Beratung zur Verfügung stehen. 
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Erklärung der Kommission 

Falls die Kommission eine Überarbeitung der GFP-Verordnung in Erwägung zieht, wird sie eine 

Folgenabschätzung nach den Grundsätzen der besseren Rechtsetzung durchführen. Die Kommission 

wird den Mitgesetzgebern die Folgenabschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eines 

solchen Vorschlags zur Verfügung stellen. 

Alternativ wird sie die einen Bericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Fischereipolitik bis 

spätestens 2032 in Erwägung ziehen. 
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